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RS UVS Kärnten 1994/01/27 KUVS-
97/1/94

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1994

Rechtssatz

Verrichtet ein langjähriger Sommergast (Holländer) kurzfristig in einem Gasthof, in welchem er sich auf Urlaub

be3ndet, Aushilfsarbeiten, ohne daß der Beschuldigte im Besitze einer Beschäftigungsbewilligung für ihn war,

verantwortet der Betreiber des Gasthofes, als Dienstgeber, die Verwaltungsübertretung nach dem

Ausländerbeschäftigungsgesetz.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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